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Zu den sich aus dem Gesetz ableitenden Mindeststandards eines BEM gehört nach der 
Rechtsprechung des BAG, dass die gesetzlich dafür vorgesehenen Stellen, Ämter und Per-
sonen (jetzt Rehabilitationsträger) am BEM-Verfahren zu beteiligen sind, sofern Leistungen 
zur Teilhabe oder begleitende Hilfen im Arbeitsleben in Betracht kommen. 
 
§§ 84 Abs. 2 SGB IX a.F., § 1 KSchG 
 
Urteil des LArbG Hessen vom 13.08.2018 – 16 Sa 1466/17 – 
Aufhebung des Urteils des ArbG Wiesbaden vom 16.08.2017 – 11 Ca 328/17 –  
Vom Ausgang des Revisionsverfahrens beim BAG – 2 AZR 458/18 – wird berichtet  
 

Die Beteiligten streiten über eine ordentliche personenbedingte Kündigung; in der Sache geht 
es aber vor allem um die Anforderungen an das Verfahren zum betrieblichen Eingliederungsma-
nagement (BEM). 
Die Klägerin ist als Hauswirtschafts- und Reinigungskraft bei der Beklagten beschäftigt. Ihr 
wurde 2018 ein GdB von 30 zuerkannt. Sie fehlte von 2013 bis Mitte 2017 zwischen 98 Tagen 
und 195 Tagen jährlich bei der Arbeit. Ab Mai 2018 arbeitete sie wieder vollschichtig. Im Dezember 
2015 bot die Beklagte der Klägerin ein BEM an, mit dem sich die Klägerin einverstanden erklärte, 
woraufhin vier BEM-Gespräche in 2016 unter Beteiligung der Mitarbeitervertretung der Be-
klagten stattfanden. Die Unterlagen zu diesem BEM wurden in einem Umschlag verschlossen, zu 
dessen Öffnung die Klägerin im Rahmen des Prozesses ihre Zustimmung verweigerte. Im März 
2017 wurde das Arbeitsverhältnis der Klägerin ordentlich unter Beteiligung der Mitarbeitervertretung 
zum 30.09.2018 gekündigt. Dagegen erhob sie Kündigungsschutzklage. 
Das ArbG wies die Klage ab. 
Das LArbG erachtet die Berufung als zulässig und begründet. Das ArbG habe zwar zutreffend 
erkannt, dass ein BEM bei der Klägerin habe durchgeführt werden müssen, jedoch sei es zu Un-
recht davon ausgegangen, dass das BEM ordnungsgemäß erfolgt sei. Dies habe der Vertreter 
der Klägerin auch gerügt, so dass den Arbeitgeber die Verpflichtung treffe, die ordnungsgemäße 
Durchführung des BEM-Verfahrens dazulegen. 
Der Arbeitgeber habe die Initiativlast zur Durchführung eines (ordnungsgemäßen) BEM-Ver-
fahrens. Dies bedeute, dass die Klägerin zur Durchführung eines BEM unter Angabe der Ziele des 
BEM und unter Hinweis auf die Art und den Umfang der hierfür erhobenen und verwendeten Daten 
eingeladen werden müsse (§ 84 Abs. 2 S. 3 SGBIX a.F.; jetzt § 167 Abs. 2 S. 1 SGB IX). Eine 
bloße Bezugnahme auf die gesetzlichen Vorschriften reiche hierfür nicht aus. Zu den sich aus dem 
Gesetz ableitenden Mindeststandards gehöre weiter, dass die gesetzlich dafür vorgesehenen 
Stellen, Ämter und Personen zu beteiligen sind (Urteil des BAG vom 20.11.2014, Rz. 30 – 2 AZR 
755/13 – [juris]). Dies gelte auch dann, wenn die Klägerin ihre Zustimmung zur Einführung der im 
BEM erhobenen Daten im Prozess verweigere. Zusammen mit diesen zu beteiligenden Stellen 
müsse geklärt werden, aufgrund welcher gesundheitlicher Einschränkungen es zu den ho-
hen Ausfallzeiten gekommen ist und es müsse versucht werden, Möglichkeiten zu finden, die 
Fehlzeiten durch bestimmte Veränderungen künftig zu verringern, um so eine Kündigung zu 
vermeiden. Dem Arbeitnehmer müsse verdeutlicht werden, dass es um die Grundlagen seiner Wei-
terbeschäftigung gehe und dazu ein ergebnisoffenes Verfahren eingeleitet werde, in das auch der 
Arbeitnehmer Vorschläge einbringen könne. Zudem müsse dem Arbeitnehmer genau mitgeteilt wer-
den welche (erforderlichen) Daten i. S. d. § 3 Abs. 9 BDSG erhoben, gespeichert und zu welchem 
Zweck sie dem Arbeitgeber zugänglich gemacht werden. Diesen Anforderungen habe das durchge-
führte BEM nicht entsprochen, da die Beklagte nicht gemäß § 84 Abs. 2 S. 4 SGB IX darauf hinge-
wiesen habe, dass zum BEM die Rehabilitationsträger hinzuzuziehen seien. Die Kündigung sei so-
mit nicht sozial gerechtfertigt gewesen. Das Gericht hat die Revision zum BAG gemäß § 72 Abs. 2 
Nr. 1 ArbGG zugelassen.  
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Hinweis: siehe zu diesem Urteil auch die zustimmende Anmerkung von Wolfhard Kohte in jurisPR-
ArbR 3/2019, Anm. 2. 

 
Das Landesarbeitsgericht Hessen hat mit Urteil vom 13.08.2018 – 16 Sa 1466/17 –  
wie folgt entschieden: 
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